Hinweise in grüner Schrift dienen nur der Nachvollziehbarkeit und gehören nicht in den Beschluss. Sie sind vor Unterfertigung zu löschen.
Bei der Kündigung der bestehenden Hausverwaltung ist die vereinbarte Kündigungsfrist zu beachten. Häufig ist eine Kündigung zum Jahreswechsel unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vorgesehen, somit spätestens zum 30.9.. Die Kündigung erfolgt im Zweifel mittels eingeschriebenen Briefs.

Abs:
[Name ]
[Adresse]
An:
[Name der bisherigen Verwaltung]
[Adresse]
Vorab per E-Mail an [E-Mail Adresse]
[Ort], am [Datum]

Betrifft: Kündigung des Verwaltungsvertrags
WEG [Adresse der Liegenschaft]

Sehr geehrte Damen und Herren!
Namens der Mehrheit der Eigentümergemeinschaft darf ich Ihnen bekannt geben, dass wir aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses vom [Datum] den mit Ihrem Unternehmen bestehenden Verwaltungsvertrag für die genannte Liegenschaft unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist ordentlich kündigen. Der letzte Tag Ihrer Verwaltungstätigkeit für unsere Liegenschaft wird somit der [31.12.XXXX] sein.
Mit Wirksamkeit ab [1.1.XXXX] werden wir uns im Rahmen der Selbstverwaltung verwalten.  Herr/Frau [Name] ist seitens der Mehrheit zur Übernahme aller Unterlagen beauftragt und bevollmächtigt. Wir ersuchen Sie, sämtliche Unterlagen rechtzeitig und vollständig zu übergeben, um einen friktionslosen Verwaltungsübergang zu gewährleisten.
Wir möchten uns für die bisher erbrachten Leistungen bedanken und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
[Name]
